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Sicherheitsdienst RF44

Prag=Bubentich , 7. November 1941.

SD-Leitabschnitt Prag

Sachfenweg

Fernfprecher 77444

B 4 - VA. 3757

das Staatsfekretärs

nReichsprotektor

la uhman und mähren.

10.NOV.1941

1. An

Tob. Nre

44-Obergruppenführer H e y d r i c h ,

2. An den

Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

44-Gruppenführer K.H. F r a n k ,

4/61

Prag.

Betr.: Feuerwehren im Protektorat.

Vorg.: Ohne.

Anlg. - 1 - .

Anliegend wird ein Leitbericht über Feuerwehren im

Protektorat mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

In letzter Zeit fiel eine besonders starke Werbe-

tätigkeit der tschechischen Feuerwehr auf, wobei man neuer-

dings das tschechisch-nationale Bewusstsein der Feuerwehr

in den Vordergrund stellt. Auf Grund bisheriger Beobachtungen

ist zu erwarten, daß die tschechischen Feuerwehren unter

ihrer oftmals chauvinistischen Führung zum mannschaftlichen

Unterschlupf politisch belasteter, in Einzelfällen sogar

eindeutig illegaler Kräfte werden.

Der Befehlshaber der Ordnungspolizei hat von anliegen-

den Bericht Kenntnis erhalten und wird laufend über weitere

Feststellungen gleicher Art unterrichtet. In dem neuen Er-

lass über die Organisation der Feuerwehren im Protektorat

werden die hiesigen Feststellungen und Beobachtungen berück-

sichtigt.
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Der Befehlshaber

der Ordnungspolizet

6

Betr.i

Besprechung beim Herrn Staatsminister am 9.Juni 1944

4.) Betr. Freiw.Feuerwehren mit Mitgliedern tschech.Volkszugehörigkeit

im Sudetengau.

Durch Erlaß des Chefs der Ordnungspolizei vom 13.10.1939 war ange-

ordnet, daß das Polizei-Hoheitsabzeichen von diesen Angehörigen

der Freiw.Feuerwehr nicht getragen werden soll. Diese Bestimmung

hat sich als unzweckmäßig erwiesen und wird vielfach nicht beach-

tet. Die Durchführung wärdez.Zt. zu erheblichen Unzuträglichkei-

ten führen.

Der Obergruppenführer ist auf Vorschlag damit einverstanden, daß

gegen das Tragen des Hoheitsabzeichens nicht eingeschritten werden

soll. Landräte und Kreisfeuerwehrführer sollen mündlich hiervon

in Kenntnis gesetzt werden.

An den

Chef des Ministeramtes

-Herrn Ministerialrat, i-Standartenführer

Dr. G i e s

Jingaral


